
 
 
 

 

 Stadt Lörrach 
 

Fachbereich/Eigenbetrieb Jugend/Schulen/Sport 

Verfasser/in Oswald, Ilona 

Vorlage Nr. 109/2020 

Datum 10.07.2020 

 

 

Beschlussvorlage 
 

Beratungsfolge Öffentlichkeit Sitzung am Ergebnis 

Hauptausschuss öffentlich-Vorberatung 21.07.2020  

Gemeinderat öffentlich-Beschluss 28.07.2020  

 

 

 

Betreff: 

 

Erlass Beiträge für Kindertageseinrichtungen und Schulkindbetreuung während 

Corona 

 

 

Anlagen: 

 

   

 

Beschlussvorschlag: 

 

Dem Erlass der Elternbeiträge für die städtischen Kindertageseinrichtungen und die 

Schulkindbetreuung an Lörracher Grundschulen wird zugestimmt. Die entfallenden 

Elternbeiträge der externen Kita-Träger werden im Rahmen der 

Betriebskostenabrechungen 2020 erstattet. Die Erhebung von Gebühren für die 

Notbetreuung in den Monaten Mai und Juni 2020 bleibt hiervon unberührt.  
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Personelle Auswirkungen: 

 

  keine  

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

 

 
Produktgruppe (ErgHH) 

oder  Investitionsauftrag: 

bis  

Jahr 

Wirtschafts-/ 

HH-Jahr 
Folgejahr Folgejahr Folgejahr 

spätere 

Jahre 
Gesamt 

 
 2020     Summe 

    € € € € € € € 

Ausgaben insgesamt:        

 
davon geplant / bereitg.:        

 
davon nicht geplant:   1200000      

  

  
              

Einnahmen insgesamt:        

 
davon geplant / bereitg.:        

 
davon nicht geplant :        

  

 
              

Saldo (Eigenanteil):        

 
davon geplant / bereitg.:        

 
davon nicht geplant :        

  

                

ggf. laufende Folgekosten (jährlich):         
 

  
  

                

 

 

 

Lörrach gestalten. Gemeinsam. Das Leitbild der Bürgerschaft in Politik und Verwaltung. 

Prioritäre Maßnahmen: 

 

1. Strategisches Ziel: 
Lörrach als lebenswerte Stadt für Familien 

 

2. Ziel aus dem Leitbild der Bürgerschaft: 
Lörrach gewährleistet allen Familien die gleichen Chancen, ihre Kinder betreuen zu lassen, und stellt eine 

bedarfsgerechte Anzahl an Betreuungsplätzen für Kinder jeder Altersstufe sicher. (44) 

 

3. Operatives Ziel: 
 

4. Leitziel der Verwaltung: 
 

5. Prioritäre Maßnahme: 
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Begründung: 

 

Am 13. März 2020 hatte die baden-württembergische Landesregierung beschlossen, 

aufgrund der Lage zur Verbreitung der neuartigen SARS-CoV2COVID19-Erkrankung ab 

dem 17. März 2020 die Schulen und Kindertageseinrichtungen zu schließen und lediglich 

eine Notbetreuung zuzulassen. 

 

Die Elternbeiträge für die städtischen und externen Kitas sowie für die 

Schulkindbetreuung an den Lörracher Grundschulen wurden auf Empfehlung des 

Städtetags für die Monate April bis Juni 2020 ausgesetzt. Diese Gebühren sollen 

nunmehr erlassen werden. 

 

Für die Monate Mai und Juni 2020 werden Gebühren erhoben für diejenigen Kinder, 

welche die Angebote der Notbetreuung in Anspruch genommen haben (siehe Vorlage 

084/2020). Die zu erwartenden Einnahmen stehen noch nicht fest, da sie stundenscharf 

für jeden Einzelfall ermittelt werden müssen.  

 

Als weitere Gegenfinanzierung stehen Mittel aus der Soforthilfe des Landes zur 

Verfügung.  

 

 

Ilona Oswald 

Fachbereichsleiterin 
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Lörrach gestalten. Gemeinsam. Das Leitbild der Bürgerschaft in Politik und Verwaltung. 

Prioritäre Maßnahmen: 

 

 


	SMC_BM_VOTEXT6
	Ostatus
	Zuständig
	Datum
	Beratungsfolge
	Anlage
	Beschlußvorschlag
	SMC_BM_VOTEXT5
	FAuswirkung
	Sachverhalt

